
Verfassung

Im Oktober 1948 wurde der Verfassungsentwurf vom Verfas
sungsausschuß des Deutschen Volksrates gutgeheißen und dem 
deutschen Volk zur Stellungnahme übermittelt. Die folgenden 
Monate wurden zu einer wirklich historischen Periode. Zum zwei
ten Male nahmen die Deutschen selbst das Wort in Versamm
lungen der politischen Parteien, der demokratischen Massenorga
nisationen, der Betriebe, in den Zeitungen und im Rundfunk. 
Mehr als 9000 Versammlungen, die sich ausschließlich mit dem 
Verfassungsentwurf beschäftigten, wurden durchgeführt. Über 
15 000 Resolutionen gingen dem deutschen Volksrat zu. Viele 
Hunderte Abänderungsvorschläge wurden eingereicht; ihre ge
naue Zahl beträgt 503.

Als im März 1949 Otto Grotewohl den neuen Verfassungsent
wurf dem Deutschen Volksrat unterbreitete, waren von den 144 Ar
tikeln der Verfassung 52 entsprechend den von der Bevölkerung 
unterbreiteten Vorschlägen geändert worden. Der Deutsche Volks
rat stimmte dem Verfassungsentwurf am 19. März 1949 zu und 
überwies ihn dem Deutschen Volkskongreß zur Bestätigung.

Der Deutsche Volkskongreß, hervorgegangen aus allgemeinen, 
geheimen und direkten Wahlen, bestätigte am 30. Mai 1949 die 
Verfassung. Nach der Umwandlung des Deutschen Volksrates in 
die Volkskammer beschloß diese in ihrer konstituierenden Sitzung 
vom 7. Oktober 1949 das „Gesetz über die Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik“, durch das die Verfassung in 
Kraft gesetzt wurde.

Aufbau der Verfassung

А Grundlagen der Staatsgewalt Artikel 1— 5
В Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt

I Rechte des Bürgers Artikel 6— 18
11 Wirtschaftsordnung Artikel 19— 29

III Familie und Mutterschaft Artikel 30— 33
IV Erziehung und Bildung Artikel 34— 40
V Religion und Religionsgemeinschaften Artikel 41— 48

VI Wirksamkeit der Grundrechte Artikel 49

C Aufbau der Staatsgewalt
I Volksvertretung der Republik Artikel 50— 70

II Vertretung der Länder Artikel 71— 80
III Gesetzgebung Artikel 81— 90

18


